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27.10.2021 
 
 

 
 
 

zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates der Stadt Wels am 
 
 

Montag, 08. November 2021 um 15.00 Uhr 
 
 

in der Welser Stadthalle. 

 
 
 
 
 
 
 
Es darf ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass gemäß § 14 Abs. 2 Z.1 StW. 1992 
idgF ein Mitglied des Gemeinderates sein Mandat verliert, wenn es zur konstituierenden 
Sitzung ohne hinreichende Entschuldigung nicht erscheint oder sich vor Beendigung der 
Wahl der Vizebürgermeister und der Stadträte entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EINLADUNG 
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T a g e s o r d n u n g 
 
 
 
Den Vorsitz führt gemäß § 10 Abs.3 StW. 1992 idgF der direkt gewählte Bürgermeister. 
 
 
 
1. Begrüßung und formelle Feststellungen durch den neu gewählten Bürgermeister  
 
 
2. Angelobung des Bürgermeisters (§ 24 StW. 1992) 
 
 
3. Angelobung der Mitglieder des Gemeinderates (§ 10 StW. 1992) 
 
 
4. Wahl der Vizebürgermeister (§ 28 StW. 1992) 
 
 
5. Wahl der Stadträte (§ 28 StW. 1992) 
 
 
6. Angelobung der Vizebürgermeister und der Stadträte (§ 29 StW. 1992) 
 
 
7. Bestimmung der Reihenfolge, in der die Vizebürgermeister den Bürgermeister  

zu vertreten haben (§ 28 Abs.5 StW. 1992) 
 
 
 
Unterbrechung der Sitzung des Gemeinderates zum Zwecke des allfälligen Verzichts 
von Stadträten auf ihr Gemeinderatsmandat. (Während der Unterbrechung wird die 
konstituierende Sitzung des Stadtsenates durchgeführt.) 
 
 
 
8. Berufung und Angelobung von nachberufenen Ersatzmitgliedern des Gemeinderates  

(§ 10 StW. 1992) 
 
 
9. Bekanntgabe der Namen der Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertreter  

der Fraktionen (§ 9 StW. 1992) 
 
Zu 1. bis 9. Verf-015-W-1-2021 
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10. Verordnung des Gemeinderates der Stadt Wels, mit der eine  
Ausschussverordnung 2021 erlassen wird (Ausschussverordnung 2021) 
Verf-015-W-3-2021 

 
 
11. Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder der Ausschüsse  

des Gemeinderates (§ 40 Abs.2 und § 40b Abs.2 und 3 StW. 1992) 
Verf-015-W-1-2021 

 
 
12. Wahl der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der  

Ausschüsse des Gemeinderates (§ 40 Abs.6 und § 40b Abs.4 und 5 StW. 1992) 
Verf-015-W-1-2021 

 
 
13. Oö. Objektivierungsgesetz 1994; 

Bestellung des Personalbeirates 
DI-PersR-044-2021 

 
 
14. Erklärung des Bürgermeisters  
 
 
15. Erklärung der Fraktionen, der NEOS und MFG 
 
 
16. Beantwortung der Anfrage von GR. Mag. Walter Teubl gemäß § 10 GOGR an 

Bürgermeister Dr Andreas Rabl betreffend Klimaziele 
Verf-015-W-31-2021 

 
 
 
Berichterstatter Vizebürgermeister Gerhard Kroiß 
 
 
17. StR. a.D. Klaus Hoflehner, Wels, Dr. Arming-Straße 32; 

Verleihung der Verdienstmedaille der Stadt Wels in GOLD 

BdB-325-01-5-2021 

 

Herrn StR. a.D. Klaus Hoflehner wird die Verdienstmedaille der Stadt Wels in Gold 
verliehen. 

 
 
18. Rechnungsabschluss der Stadt Wels 

für das Rechnungsjahr 2020 
FD-Buch-15-2020 miterledigt: 
FD-Fin-101-2020 

 
Gemäß § 56 Abs. 1 StW. 1992 wird der Rechnungsabschluss der Stadt Wels für das 
Rechnungsjahr 2020 dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt. 
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19. GR-Kreditoperationen gemäß § 54 Statut der Stadt Wels 

FD-Buch-14-2021/021 
 

Genehmigung der beantragten Kreditübertragung und Kreditüberschreitungen. 
 

 
 
 
 
       Der Bürgermeister: 
 
F.d.R.d.A.:      Dr. Andreas Rabl eh. 
 
 


